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Rheingau-Taunu·s-Kreis 

- Der Vorsitzende des Kreistages -

An die 
Mitglieder des · 
Kreisausschusses und des 
Kreistages 

im Rheingau-Taunus-Kreis 

Kreistagss_itzung am 09.12.2024 in Bad Schwalbach; 
hier: Erweiterung der Tagesordnung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

1 

RHEIN GAU 
TAUNUS · 
KREIS* 

Bad Schwalbach, den 28.11.2024 

aufgrund der Eilbedürftigkeit der Entscheidung und auf_ die Bitte von Landrat Zehner 
erw_eitere ich die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 09.12.2024Um den 
Tagesordnungspunkt: 

Tagesordnungspunkt III. 21 - neu (DS Xl/1248): 

Änderung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite 

Ich bitte um entsprechende Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

Andre Stolz 
Kreistagsvorsitzender 

Anlage 
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Beschlussvorlage 

Drucksachen-Nr. Xl/1248 

Finanzmanagement 

reisausschuss 
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und 
Di italisierungsausschuss 

fl 9. Dez. 202 4 

RHEINGAU 
TAUNUS 

KR~IS * 
· Bad Schwalbach, den 27.11 .2024 

· Aktenzeichen: 
Ersteller/in: 1.4 CL 

04.12.2024 nein 
05.12.2024 ja 

Kreistag~ - ------ -----'---0_9_.1_2_.2_0_2_4 _ __._ _ __ _,__ __ ,j,_a _ _ __, 

Titel 

· 1. Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag beschließt, den Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 
2024 und 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen · in Anspruch genommen 
werden dürfen, auf 60.000.Ö00 EUR zu erhöhen und mit der Aufsichtsbehörde abzustimmen. 

II: Sachverhalt: 

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Hau'shaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde in der 
Haushaltssatzung 2024 auf 20,0 Mio. € festgesetzt. Der Höchstbetrag gilt im Rahr:nen der 
vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2025 gern. § 99 HGO weiter, bis die Satzung für das 
neue Haushaltsjahr 2025·bekannt gemacht ist. · 

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2025 ist nach dem Finanzplanungserlass des HMdl. vom 
11 . November 2024 und nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidium Darmstadt nicht 
genehmigungsfähig. Eine Verbesserung der Finanzlage in der erforderlichen Höhe zum 
Erreichen der Genehmigungsfähigkeit des HHPL 2025 ist derzeit nicht zu erwarten. 

Zur Sicherstellung der notwendigen Auszahlungen während der Zeit der vorläufigen 
Haushaltsführung im Jahr 2025 reicht der aktuelle Höchstbetrag der Liquiditätskredite nicht 
aus. Hierfur ist eine Anhebung auf einen. Höchstbetrag von 60,0 Mio. € notwendig . . 

Die Anhebung ist gern. Hinweis Nr. 6 zu ·§ 105 HGO vom Kreistag zu beschließen und mit 
der Aufsichtsr ör~ abzustimmen. i/r , /;Jfl -d 
(ef~~ h~ ) 
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